Halmersheim,

Gemeinde HalBmersheim
Theodor-Heuss-StralRe 45
74855 HalRmersheim

Anzeige eines vorubergehenden Gaststattengewerbes nach § 2 Abs. 2
Landesgaststattengesetz (LGastG) inklusive Merkblatt - spdtestens
zwei Wochen vor Beqginn der Veranstaltung einzureichen -

Vorbemerkungen:

Die Anzeige ist spatestens zwei Wochen vor der Veranstaltung beim ortlich zustandigen
Burgermeisteramt einzureichen. Dem Veranstalter wird dringend empfohlen, bei gréReren
Veranstaltungen mit dem  zustandigen Polizeirevier in  einem gemeinsamen
Sicherheitsgesprach die ordnungs- und verkehrspolizeilichen Sicherheitsfragen abzuklaren.

Nahere Informationen zur Durchfiihrung von Veranstaltungen im Neckar-Odenwald-Kreis
erhalten Sie unter www.neckar-odenwald-kreis.de (Suchbegriff ,Kommunale
Kriminalpravention®).

1. Veranstalter

Name des Vereins oder der juristischen Person

Name, Vorname und Geburtstag des Vertreters|

Anschrift (Stral3e, Postleitzahl, Wohnsitz)

Anschrift (StralRe, Postleitzahl, Sitz)

Erreichbarkeit (Telefon, Handy, E-Mail

Verantwortlicher wahrend der Veranstaltung
Name, Vorname und Geburtstag

Anschrift (StraRe, Postleitzahl, Wohnsitz

Erreichbarkeit (Telefon, Handy, E-Mail)

2. Besonderer Anlass/Name der Veranstaltung

3. Art der beabsichtigten Getrankeabgabe



http://www.neckar-odenwald-kreis.de/

Art der beabsichtigten Speisenabgabe

Veranstaltungsort

Veranstaltungszeitraum

llochentag Uhrzeit (Beginn) I Uh zeit (Ende)

Jugendschutz

Die Uberwachung der Einhaltung des Jugendschutzes bezliglich des Aufenthaltsverbots
fur Jugendliche, des Alkoholverbots und des Tabakverbots muss gewahrleistet sein.

Ist ein Sicherheits- und Ordnungsdienst vorgesehen?
[ ] Nein

[ ] ja, durch eigenes Personal, Anzahl

[]ja, durch einen gewerblichen Sicherheitsdienst, Anzahl

Empfohlener Richtwert in Baden-Wurttemberg: 2 Ordner / 100 Besucher

Abweichender Richtwert fir den Neckar-Odenwald-Kreis:

3 Ordner bis 300 Besucher, ansonsten 2 weitere Ordner je 100 Besucher.

Es besteht die Mdglichkeit, den gewerblichen Sicherheitsdienst mit eigenen Ordnungskréaften zu ergénzen!

Sicherheits- und Ordnungskrafte miissen als solche erkennbar sein.
Sie sind im Vorfeld tber mitgebrachte Alkoholika, unerlaubte Gegensténde, Altersgrenzen, Regelung der
erziehungsbeauftragten Person etc. zu informieren.

Ort, Datum Unterschrift



Merkblatt zum neuen Landesgaststattengesetz ab 1. Januar 2026

Das Landesgaststattengesetz (LGastG) gilt fir das Betreiben eines Gaststattengewerbes
und damit fur all diejenigen Personen, die gewerbsmaRig Getranke oder zubereitete Speisen
zum Verzehr an Ort und Stelle anbieten, wenn der Betrieb jedermann oder bestimmten
Personenkreisen zuganglich ist. ,Zum Verzehr an Ort und Stelle® bedeutet, dass die
Getranke und Speisen an einem mit dem Abgabeort in engem raumlichem Zusammenhang
stehenden Ort zu sich genommen werden.

Auch fir Vereine gilt das LGastG — hier gibt es jedoch Ausnahmen:

* der Betrieb von Kantinen und Betreuungseinrichtungen
» die Bewirtung in Verkehrsmitteln
» das Angebot von Getranken oder Speisen an Hausgaste eines Beherbergungsbetriebs

* unentgeltliche Kostproben

Die Anzeigepflicht fur voribergehende Gaststattengewerbe gilt fir Vereine nur dann, wenn
diese alkoholische Getranke anbieten.

Anzeige voriibergehendes Gaststattengewerbe aus besonderem Anlass (§ 2 Abs. 2
LGastG)

Wer? Die Person, die aus besonderem Anlass voriibergehend ein Gaststattengewerbe
betreiben will.

Was? Sie mussen |hr geplantes voriibergehendes Gaststattengewerbe bei der zustandigen
Gemeinde anzeigen und dabei folgende Angaben machen:

- lhren Namen
- Eine ladungsfahige Anschrift
- Ort und Zeit des besonderen Anlasses

Bitte verwenden Sie hierfur unser Formular. Das Formular finden Sie auf unserer Homepage
oder im Burgerbtro der Gemeinde Hal3mersheim.

Wo? Zustandig fur die Entgegennahme Ihrer Anzeige ist die Gemeinde, in deren Gebiet Sie
vorubergehend gastgewerblich tatig werden wollen.

Wann? Die Anzeige hat grundsatzlich zwei Wochen vor dem voriibergehenden
Gaststéttenbetrieb zu erfolgen. Wenn Sie friher als zwei Wochen nach der Anzeige tétig
werden wollen, gehen Sie bitte auf die zustandige Gemeinde zu. Diese kann Ausnahmen
von der Zwei-Wochen-Frist gewahren.



Der Betrieb eines voribergehenden Gaststattengewerbes ist in Baden-Wirttemberg
nur aus besonderem Anlass maoglich. Ein besonderer Anlass liegt vor, wenn die
gastronomische Tatigkeit an ein kurzfristiges, nicht haufig auftretendes Ereignis
anknupft, das aufRerhalb der gastronomischen Tatigkeit selbst liegt. Ein besonderer
Anlass kann beispielsweise ein Stadtfest sein oder auch ein Weihnachtsmarkt. Ein
Wochenmarkt, der regelmaRig stattfindet und damit ein haufiges Ereignis darstellt, ist
dagegen kein besonderer Anlass.

Wenn Sie lhrer Anzeigepflicht nicht, nicht rechtzeitig oder unvollstandig
nachkommen, kann dies als Ordnungswidrigkeit mit einem Bul3geld geahndet
werden. Die Anzeige ist z. B. unvollstandig, wenn die gastronomische Tatigkeit
ausgeubt wird, obwohl kein besonderer Anlass gegeben ist.



	Name des Vereins oder der juristischen PersonRow1: 
	Anschrift Straße Postleitzahl SitzRow1: 
	Name Vorname und Geburtstag des VertretersRow1: 
	Anschrift Straße Postleitzahl WohnsitzRow1: 
	Erreichbarkeit Telefon Handy E MailRow1: 
	Name Vorname und GeburtstagRow1: 
	Anschrift Straße Postleitzahl WohnsitzRow1_2: 
	Erreichbarkeit Telefon Handy E MailRow1_2: 
	Besonderer AnlassName der Veranstaltung: 
	Art der beabsichtigten Getränkeabgabe: 
	Art der beabsichtigten Speisenabgabe: 
	Veranstaltungsort: 
	WochentagRow1: 
	DatumRow1: 
	Uhrzeit BeginnRow1: 
	Uhrzeit EndeRow1: 
	WochentagRow2: 
	DatumRow2: 
	Uhrzeit BeginnRow2: 
	Uhrzeit EndeRow2: 
	WochentagRow3: 
	DatumRow3: 
	Uhrzeit BeginnRow3: 
	Uhrzeit EndeRow3: 
	WochentagRow4: 
	DatumRow4: 
	Uhrzeit BeginnRow4: 
	Uhrzeit EndeRow4: 
	Nein: Off
	ja durch eigenes Personal Anzahl: Off
	ja durch einen gewerblichen Sicherheitsdienst Anzahl: Off
	undefined: 
	undefined_2: 
	Ort Datum: 
	Unterschrift: 
	Datum: 


